
  

 

 

Kolpinghaus Villach 
 

HAUSORDNUNG 
und Informationen  

für alle BewohnerInnen  
 

 

Herzlich Willkommen im Kolpinghaus! 

Wir freuen uns, dass wir dir ein „zu Hause auf Zeit“ anbieten können und 

hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlen wirst. 

 

Geboten wird dir neben Unterkunft und Verpflegung auch Begleitung durch 

unsere PädagogInnen,  

sowie Möglichkeiten zur Gestaltung deiner Freizeit. 
 

Hier wirst du sicher rasch Freundschaften knüpfen und Kontakt finden. Wir 

wünschen dir viel Freude und Erfolg in der Schule und bei deinen 

persönlichen Plänen und Vorhaben. 
 

Um das Zusammenleben aller Bewohner im Haus möglichst angenehm  

und konfliktfrei zu gestalten, ersuchen wir dich, diese Broschüre zu lesen 

und die in unserer Hausordnung festgelegten Regeln einzuhalten. 
 

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen 

das Kolpinghaus-Team 
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Dein Pädagogenteam 

 

 

Während der Zeit, die du im Kolpinghaus bist, begleiten dich in Ergänzung 

zu deinen Eltern/Erziehungsberechtigten - unsere PädagogInnen 

 - und achten darauf, dass es dir gut geht. 

 

Sie sind deine Ansprechpartner für all deine Bedürfnisse: 

 

deine persönlichen Anliegen 

(Wünsche, Anregungen, Sorgen, Heimweh…) 

 

Fragen, die mit der Schule zusammenhängen 

(Lernen, Vorbereitung auf Schularbeiten und Prüfungen, Probleme 

mit Lehrern, Angst vor Prüfungen) 

 

die Freizeit-Gestaltung 

(Angebote und gemeinsame Aktivitäten, Ausgang am Abend )  

 

Die Anwesenheitszeiten unseres Pädagogen-Teams sind  

Sonntag von 18:00 bis 08:30 Uhr 

Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 08:30 Uhr 

Natürlich stehen dir auch außerhalb dieser Zeiten die MitarbeiterInnen 

unseres Hauses für Wünsche und Anliegen zur Verfügung.  

 

Gute Kontakte 

 

Bei Kolping legen wir großen Wert auf einen guten Kontakt zwischen 

Bewohnern, Eltern/Erziehungsberechtigten, Schule und den 

PädagogInnen. 

Wir sind auch offen für deine Anregungen, die ein besseres Kennenlernen 

und Zusammenwirken ermöglichen können. 
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Von früh bis spät … 

Um dir die Orientierung zu erleichtern, findest du hier die wichtigsten 

Informationen zum Tagesablauf in unserem Haus: 

WECKEN 

 

FRÜHSTÜCK 

 

 

 

Für das rechtzeitige Aufstehen am Morgen 

und für die Vorbereitungen auf die Schule, bist du selbst 

verantwortlich. 

 

Wenn du leicht „verschläfst“, bitte eine/n MitbewohnerIn, 

dir beim Wachwerden zu helfen. 

 

Ab 7:45 Uhr sucht ein/e MitarbeiterIn alle Zimmern auf und 

begutachtet dein Zimmer. 

 

Bei Fernbleiben der Schule hast du, bzw. deine 

Eltern/Erziehungsberechtigten, die Pädagogen bzw. das Sekretariat 

und Schule davon in Kenntnis zu setzen. 

 

 
Wie könnte der Tag besser beginnen, als mit einem 

herzhaftem Frühstück? 
 

Frühstückszeiten in unserem Haus sind 
von Montag bis Freitag zwischen 06:30 Uhr und 07:45 Uhr 

 

Tabletts mit Geschirr und Besteck an der Rückgabe abgeben. 

Sessel und Tische wieder ordnungsgemäß ausrichten. 

 

Vielen Dank! 
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MITTAGESSEN 

 

ABENDESSEN 

 

 

 

 

INFORMATIONEN ZU DEN MAHLZEITEN 

 
 

Zusätzlich steht den BewohnerInnen unseres  
Hauses eine Stockküche zur Verfügung.  

 
Wir ersuchen, diesen Bereich 

sauber zu halten. Lebensmittel, die in den Kühlschränken 
aufbewahrt werden, bitte kennzeichnen, damit es  

zu keinen Verwechslungen kommt. 
 

Am Freitag gibt es Mittagessen und nach vorheriger Anmeldung,  
ein Lunchpaket für die Heimfahrt. 

 

 
 
 
 

 

Das Mittagessen wird montags bis freitags in 
der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr angeboten. 

 

 

Das Abendessen wird von Montag bis Donnerstag zwischen 
17:00 Uhr und 18:00 Uhr bereitgestellt. 

 
Täglich wird im Kolpinghaus ein frisches, 

3 gängiges Abendessen, zubereitet. 
 

Du kannst zwischen zwei Menüs wählen. 



 

5 
 

FREIZEIT IM HAUS 
 

 

 

STUDIERZEIT 

 

 

 

 
Für die Freizeitgestaltung stehen folgende Räume  

und Angebote zur Verfügung: 

Sportsaal mit Tischtennis, Air-Hockey, Tischfußball,  
Darts und Fitnessgeräte; 

Aufenthaltsraum mit TV und Chill-out-Couch, Billiard, 
Grünanlage mit Fußballtoren und Volleyballplatz 

 
Diese Einrichtungen stehen ausschließlich den 

BewohnerInnen des Hauses zur Verfügung. 
Wollen deine Schulfreunde diese benutzen, ist die Zustimmung 

der MitarbeiterInnen erforderlich. 
 

 

 

Wir wollen als Team dazu beitragen, dich bei der Bewältigung 

deiner schulischen Aufgaben und beim Lernen zu unterstützen.  

Darum findet im Kolpinghaus zu festgesetzter Zeit  

die Studierstunde statt. 

Die Teilnahme daran ist verpflichtend. 

 

Die Studierstunde findet von Montag bis Donnerstag von 

19:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Zimmer statt. 

 

In der Studierstunde ist ab 18:50 Uhr  

Anwesenheitspflicht im Haus für alle BewohnerInnen!  
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UNTERSTÜTZUNG BEIM LERNEN 

 

 

Unser Pädagogenteam unterstützt deinen Lernerfolg: 

 

durch regelmäßige, verbindliche Studierzeiten, 

durch organisieren von Nachhilfe und Lerngruppen, 

durch Gespräche über deine schulische Entwicklung, 

Beratung bei Problemen und das Angebot, auf deinen Wunsch hin, 

mit Eltern/Erziehungsberechtigten über deinen Lernerfolg zu reden. 

 

Bitte übergib den PädagogInnen 

dein jeweiliges Semesterzeugnis. 

 

NACHTRUHE 

 
 

 
 

 

 

Um 21:50 Uhr befinden sich alle BewohnerInnen in den 
Zimmern und bereiten sich auf die Nachtruhe vor. 

 

Die Nachtruhe beginnt um 22:30 Uhr. Ab dieser Zeit sind Betätigungen 

nicht mehr erlaubt, durch die andere Hausbewohner bzw. deine 

Zimmerkollegen/Innen gestört werden könnten. 

Lichter, Laptops und Handys etc. sind auszuschalten. 

Bei Nichteinhalten der Nachtruhe sind die PädagogInnen berechtigt, dir 

Laptops, Handys, Tablets, Konsolen, etc. abzunehmen. 

Wir ersuchen um Verständnis und Rücksichtnahme! 
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WAS DU SONST NOCH WISSEN SOLLST ……… 

Wenn du krank wirst  

Im Falle einer Erkrankung melde dich verpflichtend bis 
spätestens 7:00 Uhr morgens 

beim diensthabenden Pädagogen. 
Solltest du länger als 1 Tag krank sein, musst du abgeholt werden. 

Um die Ansteckungsgefahr im Kolpinghaus gering zu halten 
und eine schnellere Genesung zu gewährleisten, 

ist ein Aufenthalt im Zimmer notwendig. 
 

Wirst du während der Schulzeit krank, und in weiterer Folge ins 
Kolpinghaus geschickt, melde dich unbedingt im 

Sekretariat/Pädagogenbüro. 
 

Wir weisen darauf hin, dass von Seiten des Kolpinghauses keine 
Transportmöglichkeit besteht. 

 
Wenn du dich am Wochenende schon krank fühlst, reise bitte erst gar 

nicht an! BewohnerInnen, die krank anreisen, werden umgehend wieder 
nach Hause geschickt. 

 
Falls Du am Anreisetag krank sein solltest 

oder verspätet anreist, bitten wir um zeitgerechte, 
nach Möglichkeit schriftliche, Mitteilung 
deiner Eltern/Erziehungsberechtigten. 

 
Bei wiederholtem und unentschuldigtem Fernbleiben von der Schule 

(Schulschwänzen) werden die Eltern/Erziehungsberechtigten verständigt 
bzw. die Entlassung ausgesprochen. 

 
 
 

Heimfahrten während der Schulwoche 

… sind nur mit vorheriger, schriftlicher Abmeldung durch die 

Eltern/Erziehungsberechtigten und zusätzlicher persönlicher Abmeldung 

des Bewohners/ der Bewohnerin gestattet. 
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Veranstaltungen und Feste im Haus 

Um das gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern und die Gemeinschaft 
im Haus zu fördern, werden vom Kolpinghaus während des Schuljahres 

verschiedene Veranstaltungen, Vorträge und Feste angeboten. 
 

Die Teilnahme an diesen Feiern ist eine gute Gelegenheit, dich hier 

rascher „fast wie zuhause“ zu fühlen. Manche Veranstaltungen sind für 

alle BewohnerInnen verpflichtend. Unsere PädagogInnen werden euch 

jeweils gesondert darauf hinweisen. 

Besuche 

Grundsätzlich sind Besuche im Kolpinghaus willkommen. Wir 
ersuchen dich jedoch, uns deine Gäste vorzustellen!  

Auch weisen wir darauf hin, dass du verantwortlich dafür bist, dass dein 
Gast die Hausordnung einhält und das Haus bis  

spätestens 18:50 Uhr wieder verlässt. 
 

In begründeten Fällen kann das Besuchsrecht von den PädagogInnen 
oder den PädagogInnen verweigert werden. 

Deinen Gästen ist der Aufenthalt in den allgemeinen Räumen, in 
den Freizeit-Bereichen und im Foyer gestattet, nicht jedoch in den 

Zimmern und im Speisesaal. 
 

Bitte beachte: Mädchen ist der Aufenthalt in „Burschenzimmern“, 

Burschen der Aufenthalt in „Mädchenzimmern“ untersagt! 

 
Ausgangszeit 

 
Anwesenheitspflicht ist Montag bis Donnerstag jeweils um  

18:50 Uhr für alle HausbewohnerInnen 
Kursbesuche, Training, Musikunterricht usw. sind nur nach vorheriger, 
schriftlicher Bestätigung deiner Eltern/Erziehungsberechtigten erlaubt! 

 
Alle Schüler haben nach Schulschluss lt. Stundenplan im Haus zu sein. 

Bitte übergib deinen aktuellen Stundenplan den  
PädagogInnen bzw. informiere diese bei Änderungen.  

 
Jeder Aufenthalt außerhalb des Kolpinggeländes, ausgenommen 

Schulbesuch lt. Stundenplan ist im Ausgangsprotokoll von dir persönlich 
einzutragen. Diese Liste ist von allen sorgfältig 

und wahrheitsgetreu zu führen. 
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Übernachtungen außer Haus 

Für die Abwesenheit während der Nacht ist die vorherige, schriftliche 
Genehmigung der Eltern/Erziehungsberechtigten erforderlich.  

Du benötigst jedoch auch die Zustimmung des Pädagogenteams,  
bevor du das Haus verlässt. 

 
Eine Rückkehr ins Kolpinghaus ist am nächsten  

Morgen ab 06:45 Uhr möglich. 
 

Dein Zimmer 

Wir ersuchen dich, mit den Möbeln und Gegenständen in deinem 
Zimmer sorgsam umzugehen und diese auf den vorgesehenen Plätzen 

zu belassen. Schäden sind umgehend im Büro zu melden. Bei 
Beschädigung bzw. Verlust von Einrichtungsgegenständen müssen die 

Verursacher für die Kosten aufkommen. Solltest du den Schaden 
verursacht haben, muss dieser von dir bezahlt werden. 

 
Wände und Mobiliar dürfen nicht durch das Anbringen von Haken, 

Schrauben, Nägeln, durch Klebemittel und Ähnliches 
beschädigt werden. Wenn du Poster aufhängen willst, benütze  

dafür ausschließlich die Pinnwand. 
Elektrische Geräte wie Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, 

Kochplatte etc. sind in den Zimmern nicht gestattet. Ein unerlaubtes 
mitnehmen bzw. lagern solcher Elektrogeräte hat eine Abnahme zur 

Folge. 
 

Hauseigenes Besteck, Geschirr und Gläser dürfen nicht in die 

Zimmer mitgenommen werden. Bringe eigene Tassen, Teller und 

Besteck mit.  

Des Weiteren ist das Hantieren mit offenem Feuer (z.B. Kerze, 
Räucherstäbchen etc.) nicht gestattet. Die Lagerung und der Handel von 
Brandbeschleunigern (Feuerzeug-/Reinigungsbenzin, Spiritus u.ä.) sind 

im Haus bzw. am Gelände aus Sicherheitsgründen strengstens 
untersagt. 

Vergiss nicht das Fenster zu schließen, wenn du dein Zimmer verlässt. 
Auch das Licht und diverse Geräte sind beim Verlassen  

deines Zimmers abzuschalten. 
Es ist dies ein Beitrag, Energie verantwortungsvoll zu verwenden. 

 
Bitte bewahre keine Wertsachen oder größere Geldbeträge in deinem 

Zimmer auf. Um Diebstähle zu vermeiden, versperre dein  
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Zimmer immer nach dem Verlassen.  
Das Kolpinghaus übernimmt keine Haftung für abhanden  

gekommene Gegenstände/ Geldbeträge! 
 

Im Sinn der zu gewährleistenden Sicherheit im Haus kann es bei 
Verdachts- bzw. Gefahrmomenten jederzeit zu unangemeldeten Kasten- 

und Zimmerkontrollen kommen. 
 

Es dürfen keine Gegenstände außen auf dem Fensterbrett gelagert 
werden. 

 
Zimmer / Reinigung 

Bettwäsche und Handtücher musst du selbst mitbringen. Du sorgst auch 
für das zeitgerechte Wechseln deiner Bettwäsche. 

 
Dein Zimmer wird zwei Mal wöchentlich von einem externen 
Reinigungspersonal gereinigt. Das Sauberhalten der Zimmer  

gehört in unserem Haus dazu. Wir ersuchen alle BewohnerInnen,  
täglich das Bett zu machen und den Müll getrennt zu entsorgen. 

 
Behälter für: Papier, Dosen/Plastik und Restmüll befinden sich am 

Kolpinggelände. 
 

Bitte beachte die Zimmerordnung! 
 

Schlüssel 

Achte bitte auf deinen Schlüssel! Solltest du deinen Schlüssel verlieren, 
tragen deine Eltern/Erziehungsberechtigten die dafür anfallenden 
Kosten. Achte bitte im Interesse deiner eigenen Sicherheit darauf,  

dein Zimmer zu versperren, wenn du es verlässt. 
 

Schadensersatz/Kaution 

Die HausbewohnerInnen sind angehalten das Inventar schonend zu 
verwenden, sowie sauber zu halten. Für vorsätzliche oder grob 

fahrlässig herbeigeführte Beschädigungen bzw. Verschmutzungen wird 
der/die VerursacherIn zum Kostenersatz herangezogen. 

 
Die Kaution dient als Sicherstellung bzw. zur Bezahlung von 

selbstverursachten Schäden. 
 

Wir ersuchen aus Gründen der Fairness, Schäden, die du verursacht 
oder bemerkt hast, umgehend zu melden. 
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Anreise  

Die Anreise am Sonntag bzw. nach Ferien/Feiertagen ist von  
18:00 Uhr bis 21:30 Uhr möglich.  

Es gilt auch hier die Hausordnung (Ausgangsregelung beachten!). 
 

Solltest du statt Sonntagabend Montagfrüh anreisen wollen, ersuchen 
wir, im Vorhinein, um eine von den Eltern/Erziehungsberechtigten 

unterzeichnete schriftliche Mitteilung. 
 

Nutzung des Internets 
 

Im Haus wird Freewave angeboten. Es besteht jedoch kein  
rechtlicher Anspruch auf die Verfügbarkeit. Das Kolpinghaus haftet nicht 

für das Funktionieren des Netzwerks und des Internetzugangs. 
Der Benutzer trägt die Verantwortung für alle Netzwerkaktivitäten, die 

von seinem Anschluss abgewickelt werden. 
 

Mittlerweile birgt die Nutzung eines gemeinsamen Internetzugangs  
in einem umfangreichen Netzwerk viele Gefahren  

(z.B. Virenbefall, Verlust von Daten, Abrufung von verbotenen  
Inhalten, Verletzung des Urheberrechts etc.).  

 
Aus diesem Grund wird von allen Benutzern eines Netzwerks ein 

verantwortungsvoller Umgang mit diesem Medium erwartet. 
 

Computerspiele/Bild- und Tonträger 

Bitte beachte eine altersgerechte Nutzung von Computerspielen, Bild- 
und Tonträgern, andernfalls ist mit der Abnahme dieser zu rechnen. Eine 

Rückgabe ist nur an die Erziehungsberechtigten möglich.  
 

Vom Gesetzgeber verbotene Datenträger werden der Vernichtung 
zugeführt bzw. den Behörden ausgehändigt. 

 

Drogen 

Die Verwendung und der Besitz von Drogen oder illegalen 
 Medikamenten sind im Heimbereich strengstens untersagt 

und stellen einen fristlosen Entlassungsgrund dar. 
 

Im Verdachtsfall behält sich das Kolpinghaus 
die Durchführung eines Drogentests vor. 

Jeder Missbrauch wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. 
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Rauchen 
 

Aus gesundheitlichen Gründen, und um eine Geruchsbelästigung 
gegenüber anderen BewohnerInnen zu vermeiden, besteht am 

gesamten Kolpinggelände ein striktes Rauchverbot. 
 

Es ist nicht gestattet in den Zimmern, WCs, Bädern,  
Gängen und anderen Räumlichkeiten zu rauchen.  

In jedem Zimmer gibt es Rauchmelder. Wenn du rauchst und dadurch 
einen Feueralarm auslöst, musst du für die Kosten selbst aufkommen. 

 
Waffen 

Die Mitnahme und Aufbewahrung von diversen Messern, Waffen, 

Waffenattrappen und Zubehör jeglicher Art ist verboten. 

 

Alkohol 

Im gesamten Haus und dem dazugehörigen Freigelände herrscht 

Alkoholverbot. 

Der Besitz, die Lagerung sowie der Konsum von Alkohol sind im 

Kolpinghaus als auch am gesamten Gelände (Moped, Auto, etc.) 

untersagt. 

Aufgefundene alkoholische Getränke werden ausnahmslos 

abgenommen und der Vernichtung zugeführt. Auch die Lagerung von 

leeren alkoholhaltigen Behältnissen ist strengstens untersagt und wird 

von den PädagogInnen geahndet, da dies als Indiz für Alkoholkonsum 

am Gelände gilt. 

Im Sinne des Jugendschutzgesetzes müssen BewohnerInnen unter 16 

Jahren, welche alkoholisiert das Haus betreten, mit Sanktionen rechnen. 

Zusätzlich werden deren Eltern informiert. Im Verdachtsfall behält sich 

das Kolpinghaus den Einsatz eines Alkoholtestgerätes (Alkomat) bzw. 

die Meldung an Behörden vor.. 
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Einverständniserklärung für das Recht am Bild 

 
Bei Vertragsabschluss erklärt sich die/der VertragspartnerIn als 

gesetzliche(r) VertreterIn für die/den vertretende(n) BewohnerIn bzw. 

die/der BewohnerIn für sich selbst damit einverstanden, dass die im 

Rahmen des Kolpingwohnhaus-Aufenthaltes mit Wissen und 

Einverständnis der Bewohnerin/des Bewohners angefertigten Bildnisse 

ihrer/seiner Person oder der/des gesetzlich Vertretenen von der 

Kolpingsfamilie Villach aufbewahrt und im Rahmen des 

Geschäftsbetriebs zu Werbezwecken verwendet werden dürfen, sofern 

dadurch nicht berechtigte persönliche Interessen und/oder die Würde der 

Vertragspartnerin/des Vertragspartners oder der/des gesetzlich 

Vertretenen beeinträchtig werden. Insbesondere stimmen die/der 

VertragspartnerIn und die/der BewohnerIn der Abbildung zu 

Werbezwecken für die Bewerbung auf der Homepage der 

Kolpingsfamilie Villach, sowie auf von betreuten Webseiten inkl. Seiten 

auf Social Media Plattformen, soweit diese Seiten unter der Kontrolle von 

der Kolpingsfamilie Villach stehen, in Prospekten, Werbeunterlagen, 

Printmedien etc. in Österreich ausdrücklich zu. Die/der VertragspartnerIn 

als gesetzliche(r)  VertreterIn für die/den vertretene(n) BewohnerIn bzw. 

die/der BewohnerIn verzichten hiermit ausdrücklich auf jegliche 

Entschädigung aus oder im Zusammenhang mit einer aufgrund dieser 

Einverständniserklärung zulässigen Verwendung und Veröffentlichung 

der genannten Bildnisse der BewohnerInnen. Persönliche Daten, die im 

Rahmen der Anmeldung erfasst werden, unterliegen dem Datenschutz 

und werden nicht an Dritte weitergegeben. 
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Zahlung 

Der Internatsbeitrag ist von September bis Juni jeweils bis zum 5. des 
Monats zu leisten. 

 
Der Eintritt von außerordentlichen Zufällen wie Pandemie, Seuchen, 

Krieg udgl. iS des § 1104 ff ABGB berechtigt Sie grundsätzlich nicht, die 

Erlassung der Heimgebühren zu begehren. In diesem Fall gilt ein 

Fixkostenanteil in der Höhe von € 250,- als vereinbart, zeitlich befristet 

für den Zeitraum, der behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit 

den entsprechenden Verordnungen des BMBWF. 

 

 

Öffnungszeiten unseres Hauses 

 
Die Haustür ist während der Schulzeit von  

06:30 Uhr bis 18:50 Uhr geöffnet.  
 

Im Regelfall ist das Kolpinghaus während der Schulferien, 
an Feiertagen, schulautonomen Tagen, 

sowie an den Wochenenden, geschlossen. 
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Heimwoche: 

Sonntag ab 18.00 Uhr bis Freitag 18:00 Uhr 
 

Abschließende Bemerkung 

Wir weisen darauf hin, dass die PädagogInnen dazu verpflichtet 

sind, die Einhaltung der Hausordnung sicherzustellen. Bei 

Verstößen gibt es wie überall im Leben – Konsequenzen: 

Aussprache mit der Geschäftsführung/dem Pädagogenteam                  

mündliche und schriftliche Verwarnung                                            

Auflösung des Heimvertrages  

Letztlich jedoch dienen diese Regelungen dazu, das 

Zusammenleben im Haus so reibungslos wie möglich zu gestalten. 

Die Hausordnung ist Bestandteil deines Beherbergungsvertrages. 

Wir wünschen dir eine schöne und erfolgreiche Zeit 

im Kolpinghaus Villach! 

 

 

Kontakt 

 
 
Pädagogische Betreuung 
Tel.: +43 4242 27071 DW 3 
Mobil: +43 676 5320989 
Fax: +43 4242 27071 DW 4 
Mail: betreuer.villach@kolping.at 
 
 
Geschäftsführung/Büro 

Tel.:+43 4242 27071 

Fax: + 43 4242 27071 DW 4 

Mail: office.villach@kolping.at                                                                                        

 

  

mailto:betreuer.villach@kolping.at
mailto:office.villach@kolping.at


 

16 
 

 

 


